
- 413 - W S  DHS 001 - 233/81

gaben zum Verlauf der Beschuldigtenvernehmung erhebliche- 
Bedeutung für die Beweisführung erlangen können. Das wird 
in den weiteren Darlegungen noch ausführlich dargestellt.

In der Beschuldigtenvernehmung muß eine ständige geistige 
Verarbeitung ihrer Ergebnisse durch den Untersuchungsführer 
erfolgen. Sie ist bedeutsam für die vom Untersuchungsführer 
vorzunehmende schriftliche Darstellung der Beschuidigtenver- 
nehmung im Vernehmungsprotokoll.
Diese Tätigkeit des Untersuchungsführers erfordert:

die Darlegungen des Beschuldigten sinngemäß richtig zu 
verstehen und die in ihnen enthaltenen Informationen zu 
erkennen;

L
den für den Gegenstand der Ver|ibî m,j,cig wesentlichen In
halt der Beschuldigtenaussage ä$jb' dem Gesamtumfang der 
Informationen festzusteClen und alle be- und entlastend
bedeutsamen Einze

Vf
und Zusammenhänge zu erfassen*

die Teile der^Aufesäge in Abhängigkeit von ihrer Bedeu- 
tung für &£'§ nFestStellung der Wahrheit auszuwählen, dis 
besonders detailliert dargestellt werden müssen;

Erscheinungen aus dem Verlauf der Vernehmung zu erksn-' 
nen, die für die Prüfung der Beschuldigtenaussage be
deutsame Informationen enthalten können*

den Inhalt und Verlauf der Beschuldigtenvernehmung 
entsprechend den Erfordernissen der Beweisführung
allgemeinverständlich und im notwendigen Umfange mit 
der erforderlichen Konkretheit und Detailliertheit 
darzustellen.

Diese Erkenntnistätigkeit des Untersuchungsführers ist ein 
notwendiger und unvermeidlicher Vorgang, wenn ein arbeits
fähiges Dokument für die weitere Führung des Ermittlungsver
fahrens entstehen soll.


